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Biberach, 19.11.2013 

 

Beschlussvorlage Drucksache 
Nr. 227/2013 

 

Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum Ja Nein Enth. 

Gemeinderat ja 09.12.2013    

 

 

 

Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und der Ergebnisverwendung 

des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft Biberach 
 

 

 

I.   Beschlussantrag 

 
Aufgrund § 16 des Gesetzes über Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz –  EigBG) in der Fas-

sung vom 01. Juli 2004 (Gesetzblatt Seite 469) wird der Jahresabschluss 2012 wie folgt festgestellt: 

 

 

1.  Feststellung des Jahresabschlusses 

 

1.1 Bilanzsumme 10.361.108,61 € 

1.1.1 davon entfallen auf die Aktivseite auf 

  das Anlagevermögen 7.675.098,21 € 

  das Umlaufvermögen 2.676.888,81 € 

  die Rechnungsabgrenzungsposten 9.121,59 € 

 

1.1.2 davon entfallen auf die Passivseite auf 

  das Eigenkapital – Rücklagen 7.864.076,49 € 

  die Rückstellungen 19.899,00 € 

  die Verbindlichkeiten 2.448.381,10 € 

  die Rechnungsabgrenzungsposten 28.752,02 € 

 

1.2 Jahresgewinn 576.494,27 € 

 

1.2.1 Summe der Erträge 1.785.662,82 € 

1.2.2 Summe der Aufwendungen 1.209.168,55 € 
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2.  Verwendung des Jahresgewinns 

  Der Jahresgewinn von 576.494,27 € 

wird  den Ergebnisrücklagen zugeführt und auf die neue 

Rechnung vorgetragen.  

 

3.   Entlastung der Betriebsleitung 

 

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft Biberach wird für das  

Wirtschaftsjahr 2012 entlastet. 

 

 

II.  Begründung 

 
Zur Feststellung des Jahresabschlusses 2012 nach § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wurde die Bi-

lanz und Lagebericht als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügt. 

 

Vor der Feststellung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat ist sie gemäß § 16 Abs. 2 EigBG i.V.m. § 

110 GemO vom Rechnungsprüfungsamt örtlich zu prüfen. Die örtliche Prüfung wurde durchgeführt und 

mit Schlussbericht vom 13.09.2013 abgeschlossen. In diesem Schlussbericht ist dargelegt, dass die Jah-

resrechnung 2012 des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft festgestellt werden kann. Der Schlussbericht 

des Rechnungsprüfungsamtes ist als Anlage 2 dieser Vorlage beigefügt. 

 

 

 

 

 

Wersch 

Betriebsleiter 

 

Anlage 1 – Bilanz und Lagebericht 

Anlage 2 – Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes 
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